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 Veröffentlicht am 20.06.1990

Index

32/02 Steuern vom Einkommen und Ertrag

Norm

EStG 1972 §16 Abs1 Z9;

Beachte

Besprechung in:ÖStZB 1991, 38;

Rechtssatz

Erwachsen dem StP; durch eine Nächtigung keine Kosten, weil ihm sein Dienstgeber ein entsprechendes Quartier zur

Verfügung stellt, so sind steuerlich keine Nächtigungsgelder zu berücksichtigen (Hinweis E 17.5.1989, 88/13/0066).
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